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EINLEITUNG 

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern wird auch in der Förderperiode 2014-

2020 des Europäischen Sozialfonds (ESF) eine wichtige Rolle spielen. Das Ziel der Geschlechter-

gleichstellung soll wie bisher im Rahmen einer Doppelstrategie verfolgt werden, die sowohl 

einen Mainstreaming-Ansatz als auch spezifische Maßnahmen vorsieht (Artikel 7 der ESF-Verord-

nung). Eine Stärkung hat zudem die Förderung der Chancengleichheit und Nichtdiskriminie-

rung in Bezug auf Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, 

Alter und sexuelle Orientierung erfahren. Dies ist in der neuen ESF-Verordnung in einem eigenen 

Artikel als besondere Bestimmung für die Programmplanung und Umsetzung ausgewiesen und 

zwar ebenfalls im Sinne einer Doppelstrategie aus Mainstreaming-Ansatz und spezifischen 

Maßnahmen (Artikel 8).1 Das entspricht den allgemeinen Entwicklungen auf der Ebene der Eu-

ropäischen Union. Auf der Grundlage der EU-Antidiskriminierungsrichtlinien und anknüpfend an 

die Erfahrungen im Bereich der Förderung der Geschlechtergleichstellung wird auf EU-Ebene für 

eine substantielle Gleichstellungsförderung in Bezug auf alle sechs Diskriminierungsgründe plä-

diert, die über die Anforderung der Gleichbehandlung hinausgeht. In diesem Zusammenhang 

wird auf EU-Ebene auch ein Nichtdiskriminierungs-Mainstreaming oder Equality Mainstreaming 

vorgeschlagen. 

Im vorliegenden Diskussionspapier wird im Hinblick auf die künftigen Anforderungen in der 

neuen ESF-Förderperiode 2014-2020 eine Klärung der verschiedenen Strategien und Ziel-

setzungen vorgenommen. Hierzu werden Gender Mainstreaming und Antidiskriminierung ver-

glichen und Schlussfolgerungen zu Anwendungsbereichen und möglichen Synthesen gezogen 

(Kapitel 1). Anschließend wird genauer auf Vorschläge auf EU-Ebene zu einem integrierten Main-

streaming-Ansatz eingegangen, der unter dem Begriff Nichtdiskriminierungs- oder Equality 

Mainstreaming alle sechs Diskriminierungsgründe der EU-Antidiskriminierungspolitik gemein-

sam bearbeiten soll. Dabei werden insbesondere die mit einem solchen integrierten Ansatz ver-

bundenen Anforderungen und Fallstricke diskutiert (Kapitel 2). Auf dieser Grundlage werden 

schließlich Überlegungen zu den künftigen Anforderungen im ESF und möglichen Ansätzen für 

die Umsetzung angestellt und damit verbundene Fragestellungen diskutiert (Kapitel 3). 

  

                                                                            
1
 Verhandlungsstand der Verordnung Juni 2013, Kompromiss der Trilog-Verhandlungen, siehe die Doku-

mentation des Rates 17666/1/12 REV 1  
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1 GENDER MAINSTREAMING UND 

ANTIDISKRIMINIERUNG IM VERGLEICH 

Um den Unterschied zwischen und das Verhältnis von Gender Mainstreaming und Antidiskrimi-

nierung zu klären, ist ein genauerer Blick auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und 

Ausrichtungen nötig, da es in diesem Zusammenhang häufig zu Vermischungen kommt und 

Unklarheiten bestehen. Im Kontext von Gender Mainstreaming oder Nichtdiskriminierung wird 

zudem manchmal auch Diversity Management als alternative Strategie vorgeschlagen, weshalb 

zur Klärung der unterschiedlichen Ziele und Anwendungsbereiche in einem Exkurs auch auf 

Diversity Management eingegangen wird. Bevor die Frage des Verhältnisses der verschiedenen 

Ansätze und einer möglichen Zusammenführung diskutiert werden kann, werden deshalb ein-

führend Gender Mainstreaming und Antidiskriminierung – sowie in einem Exkurs Diversity 

Management – im Überblick dargestellt und verglichen. 

1.1 GENDER MAINSTREAMING 

Die Förderung der Geschlechtergleichstellung entwickelte sich in der Europäischen Union von 

der rechtlichen Gleichbehandlung2 über spezifische Frauenfördermaßnahmen hin zur Strategie 

des Gender Mainstreamings (Rees 1998). Gender Mainstreaming wurde Mitte der 1990er Jahre 

zur zentralen Strategie der EU-Gleichstellungspolitik3, ausgehend von der internationalen Ent-

wicklungspolitik und über die Vierte Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 (Frey 2004). Mit In-

krafttreten des Amsterdamer Vertrags 1999 wurde die Verpflichtung zu einer aktiven Gleich-

stellungspolitik im Sinne des Gender Mainstreamings in das Primärrecht der Europäischen Union 

aufgenommen (nunmehr Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU). 

Die in Europa wahrscheinlich am häufigsten zitierte Definition von Gender Mainstreaming 

(kritisch dazu Verloo 2005) stammt vom Europarat aus dem Jahr 1998: „Gender Mainstreaming 

ist die (Re-)Organisation, Verbesserung und Evaluierung politischer Entscheidungsprozesse zur 

Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche, auf allen Ebenen und in al-

len Phasen durch alle normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Akteu-

rinnen und Akteure.“ (Europarat 2004 [1998], S. 12, Übersetzung d. Verf.)4 Es handelt sich dabei – 

entgegen einem häufigen Missverständnis – nicht um die EU-Definition von Gender Main-

streaming, da der Europarat keine Institution der Europäischen Union ist. Im Glossar der Euro-

päischen Kommission zur Gleichstellungspolitik wird Gender Mainstreaming unter Bezugnahme 

auf die Mitteilung zur Einbindung der Chancengleichheit (KOM(96)67) zusammenfassend defi-

niert als „systematische Einbeziehung der jeweiligen Situation, der Prioritäten und der Bedürf-

nisse von Frauen und Männern in allen Politikfeldern, wobei mit Blick auf die Förderung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern sämtliche allgemeinen politischen Konzepte und Maß-

nahmen an diesem Ziel ausgerichtet werden und bereits in der Planungsphase wie auch bei der 

                                                                            
2
 Ganz am Anfang stand ein rein wettbewerbliches Interesse. Im Gründungsvertrag der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1957 wurde der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher Arbeit (Art. 119 EWG-Vertrag) aufgenommen, da insbesondere Frankreich Wettbe-
werbsverzerrungen durch niedrig bezahlte weibliche Arbeitskräfte in anderen Ländern befürchtete 
(Europäische Kommission 2008a). 
3 

Mitteilung der Europäischen Kommission vom 21.02.1996 über die Einbindung der Chancengleichheit in 
sämtliche politische Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft. KOM(96)67 
4

 In der deutschen Übersetzung des Berichts wurde “gender equality perspective“ fälschlicherweise mit 
„geschlechtsbezogene Sichtweise“ übersetzt (siehe dazu Dackweiler 2005). 
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Durchführung, Begleitung und Bewertung der betreffenden Maßnahmen deren Auswirkungen 

auf Frauen und Männer berücksichtigt werden.“ (Europäische Kommission 1998, S. 25) 

Die Strategie des Gender Mainstreamings zielt darauf, Benachteiligungen nicht nur kompensa-

torisch auszugleichen, sondern die strukturellen Ursachen von Geschlechterungleichheit zu 

bekämpfen. Ziel ist die Gleichstellung der Geschlechter. Politik, Verwaltung und öffentliche Ein-

richtungen sollen in allen Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen die möglichen Wirkungen 

eines Vorhabens auf die Gleichstellungssituation prüfen und das Vorhaben so ausrichten, dass 

die Gleichstellung von Frauen und Männern gefördert wird. Dabei soll Gender Mainstreaming 

spezifische Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung nicht ersetzen, sondern vielmehr im 

Rahmen einer Doppelstrategie umgesetzt werden, die sowohl den Querschnittsansatz als auch 

spezifische Maßnahmen vorsieht. Konzeptionell ist Gender Mainstreaming eine transformative 

Strategie, die auf eine Veränderung der Ausrichtung und Abläufe der politischen Entschei-

dungsprozesse und des Verwaltungshandelns abzielt, auch wenn die Umsetzung in der Praxis 

häufig mehr durch die Einpassung in als durch eine Veränderung der bestehenden Ziele und 

Prozesse erfolgt.5 

1.2 ANTIDISKRIMINIERUNG 

Mit dem Vertrag von Amsterdam (Artikel 13, nunmehr Artikel 19 des Vertrags über die Arbeits-

weise der EU) wurde neben der Förderung der Geschlechtergleichstellung auch die Bekämp-

fung von Diskriminierungen aufgrund von ethnischer Herkunft und rassistischer Zuschreibung6, 

Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Ausrichtung7 in das Primär-

recht der Europäischen Union aufgenommen. Auf dieser Grundlage wurden zwei Antidiskrimi-

nierungsrichtlinien verabschiedet, die von den Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2003 in nationales 

Recht (Deutschland: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 2006, AGG) zu übersetzen waren. 

(Do 2011) Zusammen mit zwei weiteren Gleichbehandlungsrichtlinien in Bezug auf Geschlecht 

bilden sie die Grundlage zur Bekämpfung von Diskriminierung in der Europäischen Union, aller-

dings mit unterschiedlicher Reichweite für verschiedene Diskriminierungsgründe, das heißt 

beschränkt auf unterschiedliche Geltungsbereiche. 

 

 

 

 

 

                                                                            
5

 Siehe bspw. Mazey (2000), Pollack/Hafner-Burton (2000), Rees (1998), Stiegler (2000), Verloo (2001, 
2005), Walby (2005), Woodward (2003). Zu Diskurs und Forschung zu Gender Mainstreaming im Über-
blick siehe Pimminger (2007). 
6 

Im angloamerikanischen Sprachraum wird der Begriff “race“ verwendet. Da die Kategorie „Rasse“ im 
deutschen Sprachraum eine andere Geschichte hat und um die soziale Konstruktion von „Rasse“ hervor-
zuheben, wird der Begriff im Deutschen meist in Anführungszeichen verwendet. Hier wird im Folgenden 
dem Vorschlag von Vinz und Schiederig (2013) gefolgt, stattdessen den Begriff ‘rassistische Zuschreibung‘ 
zu verwenden. 
7 

Die Charta der Grundrechte der EU führt darüber hinaus weitere Diskriminierungsgründe an: Hautfarbe 
soziale Herkunft, genetische Merkmale, Sprache, politische oder sonstige Anschauung, Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, Vermögen und Geburt (Artikel 21). 
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Übersicht: Die Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen Union 

Richtlinie Diskriminierungsgründe Geltungsbereiche 

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 
29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft 

Ethnische Herkunft und rassistische 
Zuschreibung 

Ausgenommen ist Nationalität bzw. 
Staatsangehörigkeit  

Beschäftigung, allgemeine und 
berufliche Bildung, Sozialschutz, 
soziale Vergünstigungen, Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen 
einschließlich Wohnraum 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 
27. November 2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf 

Religion und Weltanschauung, 
Behinderung, Alter und sexuelle 
Orientierung 

Beschäftigung und Beruf: 

Zugang zu selbständiger und un-
selbständiger Erwerbstätigkeit, 
Berufsberatung, Berufsbildung, 
Weiterbildung und Umschulung, 
Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen, Mitgliedschaft in 
Arbeitnehmer/innenorganisationen 

Richtlinie 2006/54/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Arbeits- 
und Beschäftigungsfragen (Neu-
fassung) 

Geschlecht  Beschäftigung und Beruf 

Richtlinie 2004/113/EG des Rates 
vom 13. Dezember 2004 zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen beim Zugang zu und bei 
der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen 

Geschlecht Güter und Dienstleistungen  

 

Antidiskriminierung ist im eigentlichen Sinn weniger eine Strategie als ein rechtliches Prinzip, 

das die Sicherstellung der Gleichbehandlung und den Schutz von Einzelpersonen vor Diskrimi-

nierung zum Ziel hat und damit auf die individuelle Ebene abzielt. Diskriminierung gilt hierbei 

als eine Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten, die nicht durch einen sachlich 

nachvollziehbaren Grund zu rechtfertigen ist. Nach dem Europäischen Gerichtshof liegt eine 

Diskriminierung vor „wenn gleichgelagerte Sachverhalte ungleich oder verschieden gelagerte 

gleich behandelt würden“ (EuGH, Rs. 13/63, zitiert nach Çinar u. a. 2005). 

Die Antidiskriminierungsrichtlinien beziehen das Verbot der Diskriminierung sowohl auf mittel-

bare als auch auf unmittelbare Diskriminierung. Unmittelbare (direkte) Diskriminierung liegt 

demnach vor, wenn eine Person aus einem der Diskriminierungsgründe „in einer vergleichbaren 

Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren 

hat oder erfahren würde“. Mittelbare (indirekte) Diskriminierung hingegen bezieht sich laut den 

Richtlinien auf „dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren“, die Perso-

nen aus einem der Diskriminierungsgründe gegenüber anderen Personen „in besonderer Weise 

benachteiligen können, es sei denn, diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein 

rechtmäßiges ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels ange-

messen und erforderlich“.8 

                                                                            
8

 Zur mittelbaren Diskriminierung insbesondere in Bezug auf das deutsche Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz siehe Sacksofsky (2010). 
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Wenn also zum Beispiel eine weibliche Beschäftigte in einem Unternehmen für die gleiche Tä-

tigkeit einen geringeren Lohn als ihre männlichen Kollegen erhält, handelt es sich um unmittel-

bare Diskriminierung. Eine mittelbare bzw. indirekte Diskriminierung besteht beispielsweise 

dann, wenn Teilzeitbeschäftigte in einem Unternehmen, in dem mehrheitlich Frauen teilzeitbe-

schäftigt sind, ohne sachlich gerechtfertigte, arbeitszeitbezogene Begründung bestimmte 

Vergünstigungen nicht in Anspruch nehmen dürfen. (Antidiskriminierungsstelle 2010) 

Die Antidiskriminierungsrichtlinien beinhalten das Verbot der Diskriminierung und die Ver-

pflichtung zur Gleichbehandlung. Verstöße dagegen können durch Klagen geahndet werden, 

Unterstützung bieten dabei Antidiskriminierungsstellen. Auch Informations- und Sensibilisie-

rungsmaßnahmen sind Instrumente der Antidiskriminierungspolitik. Positive bzw. spezifische 

Maßnahmen zur aktiven Verhinderung oder zum Ausgleich von Benachteiligungen9 sind in den 

Antidiskriminierungsrichtlinien der EU jedoch nicht verbindlich vorgegeben, sondern nur inso-

fern verankert, als sie nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden: „Der Gleichbehandlungs-

grundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Gewährleistung der völligen Gleichstel-

lung in der Praxis spezifische Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen, mit denen 

Benachteiligungen wegen (eines Diskriminierungsgrunds, d. Verf.) verhindert oder ausgegli-

chen werden.“10 

 
  

                                                                            
9

 siehe Europäische Kommission (2007a), Klose/Merx (2010) 
10

 Wortlaut der Antidiskriminierungsrichtlinien  
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1.3 EXKURS: DIVERSITY MANAGEMENT 

Im Zusammenhang mit Antidiskriminierungspoli-

tik, aber auch in Abgrenzung zu Gender Mainstrea-

ming wird zum Teil auf Diversity oder Diversity 

Management – häufig synonym verwendet (SEN 

2010) – verwiesen. Mit Diversity bzw. Vielfalt wird 

zum einen empirisch-beschreibend die existieren-

de Vielfalt in Organisationen oder der Gesellschaft 

benannt. Zum anderen wird der Begriff jedoch 

auch als Zielvorstellung im Sinne der Anerkennung 

und Wertschätzung von Vielfalt als gesellschafts-

politischem Ziel verwendet. (Frey 2007a) Diversity 

Management ist eine Strategie, mit der im unter-

nehmerischen Kontext Diversity als Ziel verfolgt 

wird im Sinne der Anerkennung von Vielfalt, um 

daraus unternehmerischen Nutzen zu ziehen. 

Diversity Management stammt aus den USA und 

gründet nicht auf einem gemeinsamen Ursprung 

und einer einheitlichen Definition, sondern entwi-

ckelte sich aus verschiedenen parallel entstande-

nen Modellen (Engel 2007, Vedder 2009). Diversity 

Management ist eine betriebliche Strategie des 

Personalmanagements und des Marketings. Laut 

Krell und Sieben besteht bei der Heterogenität von 

Diversity Management-Konzepten der kleinste 

gemeinsame Nenner „in der Überzeugung, dass 
Vielfalt […] einen Wettbewerbsvorteil darstellt, 
wenn sie richtig gemanagt [wird]“  (2007, S. 236). 

Die Berücksichtigung und Wertschätzung von 

Unterschieden sollen nicht nur zu Chancengleich-

heit im Sinne einer diskriminierungsfreien Durch-

lässigkeit nach dem Leistungsprinzip führen, son-

dern aus Vielfalt soll insbesondere auch unterneh-

merischer Nutzen gezogen werden. 

Welche sozialen Kategorien im Diversity Manage-

ment Berücksichtigung finden, ist nicht festgelegt 

und sowohl in den Konzepten als auch in der Praxis 

sehr unterschiedlich. In den USA sind rassistische 

Zuschreibung, Ethnizität, Geschlecht, Funktion, 

Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung und Reli-

gion die am häufigsten berücksichtigten Dimen-

sionen (Krell/Sieben 2011), in Europa liegt der 

Schwerpunkt häufig auf ethnischer Herkunft und 

kultureller Vielfalt (SEN 2010). 

Diversity Management beruht nicht auf Rechts-

grundlagen, sondern auf der freiwilligen Selbstver-

pflichtung von Unternehmen, bspw. durch die 

Unterzeichnung der „Charta für Vielfalt“. Solche 

„Diversity Charters“ gibt es unabhängig voneinan-

der in mehreren EU-Mitgliedstaaten; sie werden 

von der Europäischen Kommission durch ein EU-

finanziertes Vernetzungsprojekt gefördert
11

. Die 

Umsetzung von Diversity Management wird aller-

dings durch die Einführung des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beeinflusst. So 

sind bspw. Schulungen zum AGG oft Bestandteil 

der Umsetzung von Diversity Management. 

Trotz unterschiedlicher Zielsetzungen und Anwen-

dungsbereiche wird zuweilen versucht, Gender 

Mainstreaming und Diversity Management ent-

weder zusammenzuführen oder die eine Strategie 

durch die andere zu ersetzen. Das Verhältnis von 

Gender Mainstreaming und Diversity Management 

sowie Versuche, beide Strategien zu integrieren, 

sind jedoch umstritten (bspw. ZFG 2005, Andresen 

u. a. 2009). Die Kontroverse kreist vor allem um die 

Frage, welche die weitreichendere Strategie ist. 

Auf der einen Seite wird Diversity Management 

aufgrund der Einbeziehung weiterer Diskriminie-

rungskategorien gegenüber Gender Mainstrea-

ming als Erweiterung betrachtet (bspw. Döge 

2004, Krell 2004).
12

 Auf der anderen Seite wird 

argumentiert, dass Diversity Management, da auf 

Personalpolitik konzentriert, gegenüber dem in 

der Regel auf Arbeitsergebnisse fokussierten und 

strukturverändernden Anspruch von Gender Main-

streaming eine Reduktion auf die personenbezo-

gene Ebene darstelle. Damit sei auch die Gefahr 

einer individualisierenden Perspektive und Zemen-

tierung von Differenz verbunden (bspw. Stiegler 

2005). 

Diversity Management kann nicht als Ausweitung 

von Gender Mainstreaming oder als eine Synthese 

von Antidiskriminierung und Gender Mainstrea-

ming betrachtet werden, da diese Strategie auf 

das interne Personalmanagement fokussiert und 

damit einen spezifischen Handlungsbereich bear-

beitet. Im Rahmen der ESF-Umsetzung kann zum 

Beispiel die Förderung von Diversity Management-

Projekten in Unternehmen als spezifischer Förder-

schwerpunkt eines Programms erfolgen. Zur Aus-

richtung des Planungs- und Umsetzungsprozesses 

eines Programms selbst auf das Querschnittsziel 

Chancengleichheit ist Diversity Management je-

doch keine geeignete Strategie. Denn seine In-

strumente sind nicht auf den Prozess der Planung, 

Umsetzung und Steuerung im Hinblick auf die 

Ergebnisse und Wirkungen von Programmen und 

Projekten ausgerichtet. 
  

                                                                            
11

 siehe http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_de.htm, Zugriff am 06.09.2013 
12 

In der Praxis wird Gender Mainstreaming bisweilen unter dem Dach von Diversity Management sub-
sumiert, siehe bspw. Bundesagentur für Arbeit (2010). 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_de.htm
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1.4 ZWISCHENFAZIT 

Gender Mainstreaming und Antidiskriminierung weisen sowohl unterschiedliche Anwendungs-

ebenen als auch unterschiedliche Zielsetzungen auf und haben damit unterschiedliche Reich-

weiten. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen der Frage einerseits, welche sozialen Differenz-

kategorien insbesondere Berücksichtigung finden sollen, und der Frage andererseits, was der 

für einen bestimmten Anwendungsfall jeweils geeignete Ansatz ist im Hinblick auf Zielstellung 

und Anwendungsbereich. 

 

Übersicht: Gender Mainstreaming und Antidiskriminierung  

 Gender Mainstreaming Antidiskriminierung 

Ziel Gleichstellung Gleichbehandlung 

Intention Veränderung der Ausrichtung und 
Abläufe von politischen Entschei-
dungsprozessen, Organisationen, 
Programmen und Projekten 

Veränderung von Einstellungen und 
Verhalten 

 

Anwendungs-
bereiche 

Politik und Verwaltung, öffentliche 
Einrichtungen, NGOs 

Individuelle Fälle in den Bereichen 
Erwerbstätigkeit, Bildung, Dienst-
leistungen und Alltagsgeschäfte 

Ausrichtung Ergebnisse und Wirkungen von Politik, 
Verwaltungs- und Organisations-
handeln 

Einstellungen und Verhalten, organisa-
tionelle und betriebliche Regelungen 

Berücksichtigte 
Differenz-
kategorien 

Gender (soziales Geschlecht in seiner 
Vielfalt) als Strukturkategorie 

Geschlecht, ethnische Herkunft und 
rassistische Zuschreibung, Religion und 
Weltanschauung, Behinderung, Alter, 
sexuelle Ausrichtung als Personen- oder 
Gruppenmerkmale 

Instrumente Instrumente der Folgenabschätzung, 
der Organisationsentwicklung sowie 
der Planung, Umsetzung und Steue-
rung von Maßnahmen 

Rechtsweg: Einzelfallklagen 

Aufklärung und Bewusstseinsbildung 

 

Gender Mainstreaming ist, da es über die individuelle Gleichbehandlung hinaus auf strukturelle 

Ursachen von Ungleichheit fokussiert, gegenüber dem Prinzip der Antidiskriminierung die weit-

reichendere Strategie. Antidiskriminierung zielt zwar neben der direkten Diskriminierung auch 

auf die Bekämpfung von indirekter Diskriminierung, wie beispielsweise niedrigere Stundenlöh-

ne für – meist weibliche – Teilzeitbeschäftigte (Sacksofsky 2010). Im Fokus steht jedoch die per-

sonen- bzw. fallbezogene Ebene. Gender Mainstreaming richtet den Blick darüber hinaus auf 

die gesellschaftlichen Strukturen der Ungleichheit, wie die Geschlechtersegregation des Ar-

beitsmarktes. In den Blick kommt damit etwa die mangelhafte Existenzsicherung vor allem von 

Frauen durch Niedriglohn-, Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung vor dem Hintergrund der 

geschlechtsbezogenen Arbeitsteilung, durch die Frauen immer noch die Hauptverantwortung 

für die familiäre Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen zugewiesen wird (BMFSFJ 2011, 

Pimminger 2012). 
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Antidiskriminierung wiederum schließt mehrere soziale Kategorien der Diskriminierung mit ein, 

während bei Gender Mainstreaming schwerpunktmäßig von der Kategorie Gender, dem sozia-

len Geschlecht, ausgegangen wird. Jedoch ist hier festzuhalten, dass die Kategorie Gender im 

Gender Mainstreaming nicht homogen, sondern differenziert und als verwoben mit anderen 

Kategorien zu verstehen ist. Das bedeutet, dass nicht von Frauen und Männern als jeweils ho-

mogenen Gruppen ausgegangen werden soll, sondern dass die Berücksichtigung von Differen-

zen innerhalb der Gruppe von Frauen und von Männern ein inhärenter Bestandteil von Gender 

Mainstreaming ist (bspw. Stiegler 2005). In einem theoretisch und konzeptionell anspruchsvol-

les Verständnis von Gender Mainstreaming werden die mit Diversity angesprochenen Differenz-

kategorien integriert adressiert durch ein plurales Verständnis der Kategorie Gender als inter-

dependenter Kategorie (Walgenbach 2007), das heißt als soziales Geschlecht in seiner Vielfalt 

(Frey 2007b). 

In den letzten Jahren gab es zunehmend Bemühungen, die Mainstreaming-Strategie expliziter 

auf alle Diskriminierungskategorien der europäischen Antidiskriminierungspolitik auszuweiten. 

Auf solche Ansätze eines „Nichtdiskriminierungs-“ oder “Equality Mainstreamings“ wird im Fol-

genden eingegangen. 

2 EQUALITY MAINSTREAMING – ALLE FLIEGEN MIT 

EINER KLAPPE? 

Mit dem Konzept des Nichtdiskriminierungs- oder Equality Mainstreamings soll die Mainstrea-

ming-Strategie auf die sechs Diskriminierungsgründe der EU-Antidiskriminierungspolitik (Ge-

schlecht, ethnische Herkunft und rassistische Zuschreibung, Religion und Weltanschauung, Be-

hinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung) ausgeweitet werden. Dabei wird vor allem an die 

Strategie und Umsetzungserfahrungen des Gender Mainstreamings angeknüpft, aber auch in 

der Rassismusbekämpfung und der Behindertenpolitik der Europäischen Union gibt es bereits 

seit Längerem Mainstreaming-Ansätze (im Überblick Shaw 2004). 

2.1 ENTWICKLUNG UND KONZEPT 

Nichtdiskriminierungs- bzw. Equality Mainstreaming ist eine relativ neue Entwicklung auf der 

Ebene der Europäischen Union. In der Rahmenstrategie „Nichtdiskriminierung und Chancen-

gleichheit für alle“ aus dem Jahr 200513 hat die Europäische Kommission unterstrichen, dass 

Antidiskriminierungsgesetze, die auf das Verbot der Ungleichbehandlung von Einzelpersonen 

abstellen, nicht ausreichen. Die Kommission plädiert in der Rahmenstrategie für eine aktive An-

tidiskriminierungspolitik, die auf die Bekämpfung struktureller Hindernisse abzielt, sowie für die 

Entwicklung eines Mainstreaming-Ansatzes für alle Diskriminierungsgründe gemäß des ehema-

ligen Artikels 13 EG-Vertrag. Equinet, ein EU-Netzwerk von Gleichstellungs- und Antidiskriminie-

rungsstellen, veröffentlichte darauf Bezug nehmend im Jahr 2006 eine Stellungnahme zu Equa-

lity Mainstreaming mit Hinweisen zu dessen Prinzipien, Implementierungsschritten und 

Voraussetzungen. Das Netzwerk fordert die Implementierung von Equality Mainstreaming als 

Teil einer Doppelstrategie, die auch spezifische Maßnahmen vorsieht. (Equinet 2007) 

                                                                            
13

 Mitteilung der Kommission vom 1.6.2005: Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle – eine 
Rahmenstrategie. KOM(2005)224  
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In der Entschließung des Rates aus dem Jahr 2007 zu den Folgemaßnahmen zum Europäischen 

Jahr der Chancengleichheit für alle14 werden die Europäische Kommission und die EU-Mitglied-

staaten zur durchgängigen Berücksichtigung der Nichtdiskriminierungs- und Gleichstellungs-

aspekte15 beim Einsatz der Strukturfonds, bei der Umsetzung der Leitlinien für Wachstum und 

Beschäftigung und bei der Verwirklichung der Ziele für soziale Eingliederung und Sozialschutz 

aufgefordert. Im selben Jahr veröffentlichte die Europäische Kommission die Studie „Antidiskri-

minierungs-Mainstreaming – Instrumente, Fallstudien und der Weg in die Zukunft“ (Europäische 

Kommission 2007b). 

Im Jahr 2008 erneuerte die Kommission die Rahmenstrategie „Nichtdiskriminierung und Chan-

cengleichheit für alle“.16 Anknüpfend an die Erfahrungen in der Förderung der Geschlechter-

gleichstellung soll eine Mainstreaming-Strategie zur Förderung von Nichtdiskriminierung und 

Chancengleichheit in Bezug auf die sechs in Artikel 13 EG-Vertrag genannten Diskriminierungs-

gründe zur Anwendung kommen. Die Empfehlungen des Französischen Gleichstellungsgipfels 

2008 aufgreifend fand im Jahr 2009 in Finnland ein Seminar mit Vertreter/inne/n der Euro-

päischen Kommission und 15 EU-Mitgliedstaaten zum Austausch bewährter Praxis in Bezug auf 

Nichtdiskriminierungs-Mainstreaming statt (Crowley 2009). Auf Grundlage der Empfehlungen 

dieses Seminars veröffentlichte die Kommission ein Praxiskompendium zu „Mainstreaming der 

Nichtdiskriminierungs-/Gleichstellungsthematik“ (Europäische Kommission 2011). Das EU-Netz-

werk sozioökonomischer Expert/inn/en im Antidiskriminierungsbereich (SEN) hat diesen Ent-

wicklungen schließlich in seinem Jahresbericht 2009 ein eigenes Kapitel mit dem Titel „Nicht-

diskriminierungs-Mainstreaming“ gewidmet (SEN 2010). 

Konzeptionell und methodisch knüpfen Ansätze des Nichtdiskriminierungs- bzw. Equality 

Mainstreamings nahtlos an Gender Mainstreaming an. Nichtdiskriminierungs- bzw. Equality 

Mainstreaming zielt ebenso auf die Veränderung von politischen Entscheidungsprozessen, 

Verwaltungshandeln und Programmen durch ihre Ausrichtung auf eine Nichtdiskriminierungs- 

bzw. Gleichstellungsperspektive. Hierbei werden die sechs Diskriminierungsgründe der europä-

ischen Antidiskriminierungspolitik (Geschlecht, ethnische Herkunft und rassistische Zuschrei-

bung, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung) nebeneinander 

gestellt. Methodisch wird dabei auf Mainstreaming-Instrumente rekurriert, wie sie für Gender 

Mainstreaming entwickelt und erprobt worden sind.17 

Die Übertragung bzw. Ausweitung der Strategie Gender Mainstreaming auf die Diskriminie-

rungsgründe der EU-Antidiskriminierungspolitik – im Sinne eines integrierten Mainstreaming-

Ansatzes – erscheint auf den ersten Blick bestechend, birgt jedoch einige bislang nicht ausrei-

chend geklärte Fragen, die im Folgenden diskutiert werden. 

                                                                            
14

 Entschließung des Rates vom 5. Dezember 2007 zu den Folgemaßnahmen zum Europäischen Jahr der 
Chancengleichheit für alle, 2007/C 308/01 
15 

“Equality issues“ wurde in der deutschen Fassung fälschlicherweise mit „Gleichbehandlungsaspekte“ 
übersetzt. 
16

 Mitteilung der Kommission vom 2.7.2008: Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle: Erneu-
ertes Engagement, KOM(2008)420 
17 

siehe Equinet (2007), Europäische Kommission (2007, 2011), Crowley (2009, 2010), SEN (2010) 
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2.2 GLEICHBEHANDLUNG, CHANCENGLEICHHEIT ODER 

GLEICHSTELLUNG? 

Die unterschiedliche Benennung – von „Antidiskriminierungs-“ bis “Equality Mainstreaming“18 – 

illustriert, dass im Hinblick auf die Zielrichtung einer integrierten Mainstreaming-Strategie Un-

klarheiten bestehen, die zwar zu einem großen Teil auf eine uneinheitliche Begriffsverwendung 

zurückzuführen ist, aber dennoch ganz wesentlich die Frage des Ziels und der Reichweite dieser 

Strategie betrifft. 

Bei der Verwendung der Begriffe Gleichbehandlung, Chancengleichheit oder Gleichstellung zur 

Benennung des Ziels einer Mainstreaming-Strategie kommt es nicht nur immer wieder zu Über-

setzungsfehlern.19 Diese Begriffe werden in Dokumenten und Berichten uneinheitlich und teil-

weise synonym verwendet. Beispielsweise wurde im Praxiskompendium der Europäischen 

Kommission (2011) die Definition der integrierten Mainstreaming-Strategie aus der Mitteilung 

der Kommission von 2008 übernommen, dabei wurde jedoch der Begriff „Chancengleichheit“ 

(Mitteilung S. 8) ohne Kommentar durch „Gleichstellung“ ersetzt (Praxiskompendium S. 8).20 

Die Frage, welcher dieser Begriffe zur Benennung des Ziels einer integrierten Mainstreaming-

Strategie verwendet wird, ist jedoch unmittelbar mit der Frage der Ausrichtung und Reichweite 

der Umsetzung verbunden. Gleichbehandlung (auch Nichtdiskriminierung) ist vor allem ein 

rechtlich verwendeter Begriff und zielt auf die individuelle Ebene der Behandlung von Personen 

in vergleichbaren Situationen. Ist das Mainstreaming-Ziel einer Maßnahme Gleichbehandlung, 

dürfen beispielsweise Personen aus der Zielgruppe mit Migrationshintergrund oder mit einer 

Behinderung nicht sachlich unbegründet ausgeschlossen werden. Im weiteren Sinne geht es 

hier um den Abbau von möglichen Zugangshindernissen zur Sicherstellung gleicher Teilhabe-

chancen. 

Das Ziel der Gleichstellung geht über die Forderung nach Gleichbehandlung weit hinaus. Der 

Begriff Gleichstellung bezieht sich auf gesellschaftliche Strukturen wie beispielsweise die  

Segregation des Arbeitsmarktes und die damit verbundene Beschäftigungs- und Einkommens-

situation. In einer Maßnahme mit dem Mainstreaming-Ziel Gleichstellung ist neben der Gewähr-

leistung gleicher Zugangschancen dafür zu sorgen, dass es keine gravierende Ungleichheit in 

den tatsächlichen Ergebnissen gibt, beispielsweise bei den Bildungsabschlüssen oder Beschäf-

tigungsaufnahmen. Darüber hinaus verlangt Gleichstellung als Mainstreaming-Ziel jedoch ins-

besondere, dass eine Maßnahme selbst in ihrer Wirkung so ausgerichtet sein muss, dass sie zur 

Bekämpfung struktureller Ungleichheiten im Interventionsfeld beiträgt. Kurz gesagt bezieht 

sich Gleichbehandlung auf den Zugang zu einer Maßnahme und Gleichstellung darüber hinaus-

gehend auf die Ausrichtung, die Ergebnisse und die Wirkung einer Maßnahme. 

                                                                            
18

 beispielsweise „Antidiskriminierungs-Mainstreaming“ (Europäische Kommission 2007b), “Non-Discrimi-
nation Mainstreaming“ (SEN 2010), „Mainstreaming der Nichtdiskriminierungs-/Gleichstellungsthematik“ 
(Europäische Kommission 2011), “Equality and/or Non-discrimination Mainstreaming“ (Crowley 2009), 
„Equality Mainstreaming“ (Equinet 2007) 
19 

Beispielsweise wurde “Equality issues“ (Gleichstellungsaspekte) in der deutschen Fassung der Entschlie-
ßung des Rates 2007/C 308/01 mit „Gleichbehandlungsaspekte“ übersetzt. In der deutschen Fassung der 
Mitteilung „Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle: Erneuertes Engagement“ 
(KOM(2008)420) wird für den Begriff “Equality“ an verschiedenen Stellen entweder „Gleichbehandlung“ 
(S. 2, 6, 7), „Gleichberechtigung“ (S. 9, 11) oder Gleichheit (S. 9) verwendet. 
20 

sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung 
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Der Begriff Chancengleichheit wird wiederum sehr unterschiedlich verwendet und zwar zuwei-

len mehr im Sinne von Gleichbehandlung (formale Chancengleichheit) und zum Teil mehr im 

Sinne von Gleichstellung (substantielle Chancengleichheit).21 

Trotz uneinheitlicher Begriffsverwendung in den Dokumenten und Berichten auf europäischer 

Ebene ist aus den darin präsentierten Problemanalysen und vorgeschlagenen Lösungswegen 

abzulesen, dass es nicht nur um Gleichbehandlung, sondern um Gleichstellung geht. So wird 

etwa in der Rahmenstrategie „Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit“ aus dem Jahr 

200822 sinngemäß zwischen formaler Gleichbehandlung als unzureichend und tatsächlicher 

Gleichstellung als anzustrebend unterschieden. Vor diesem Hintergrund wäre es adäquat und 

im Hinblick auf Klarheit und Verständlichkeit hilfreich, in diesem Zusammenhang nicht von Anti-

diskriminierungs-Mainstreaming, sondern von Equality Mainstreaming zu sprechen und das 

damit verfolgte Ziel mit dem Begriff Gleichstellung zu benennen. 

2.3 GLEICHE UNGLEICHHEITEN ODER DIFFERENZ DER DIFFERENZEN? 

In der Ausweitung von Gender auf Equality Mainstreaming werden die sechs Diskriminierungs-

gründe der EU-Antidiskriminierungspolitik (Geschlecht, ethnische Herkunft / rassistische Zu-

schreibung, Religion / Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung) bislang 

nebeneinander gestellt. Dabei wird implizit davon ausgegangen, dass die verschiedenen sozia-

len Kategorien in ihrer Wirkungsweise ähnlich sind und dass deshalb die damit verbundenen 

Ungleichheiten gemeinsam, das heißt auf gleiche oder ähnliche Weise, bekämpft werden kön-

nen (kritisch dazu Verloo 2006). 

Zwar ist die Logik der sozialen Konstruktion von Differenzkategorien ähnlich. Durch ein – meist 

als „natürlich“ postuliertes – Merkmal wird eine Unterscheidung zwischen Personengruppen 

vorgenommen, die durch soziale Zuschreibung und subjektive Verinnerlichung Gruppenidenti-

täten konstituiert. Dabei wird eine Gruppe als Norm bzw. eine bestimmte Lebensweise als Nor-

malität betrachtet und in Abgrenzung dazu eine andere Gruppe als Abweichung stigmatisiert.23 

Nach dieser Logik haben beispielsweise Weiße keine Hautfarbe, sondern nur People of Color, 

Männer kein Geschlecht, sondern nur Frauen, Deutsche keine ethnische Herkunft, sondern nur 

Migrant/inn/en oder Heterosexuelle keine sexuelle Orientierung, sondern nur Homosexuelle. 

Dies führt nicht nur zu Stereotypisierung und Abwertung, sondern auch zu Privilegierung und 

Benachteiligung. 

Die Mechanismen der Ausgrenzung und die Strukturen der Ungleichheit sind jedoch unter-

schiedlich (Becker-Schmidt 2007), weshalb nicht ein Interventionsansatz der passende für alle 

Ungleichheitslagen sein kann. Vielmehr bedarf es zur Förderung der Gleichstellung in Bezug auf 

die unterschiedlichen Diskriminierungsgründe jeweils adäquater Zielsetzungen und Hand-

lungsansätze. Das EU-Netzwerk SEN nennt etwa die Verbesserung der Bildungssituation für be-

nachteiligte Gruppen das prioritäre Ziel einer effektiven Gleichstellungspolitik (SEN 2010). Dies 

                                                                            
21

 siehe GenderKompetenzZentrum, http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-
2010/gendermainstreaming/Strategie/Gleichstellungspolitik/chancengleichheit/index.html, Zugriff am 
06.09.2013 
22

 Mitteilung der Kommission vom 2.7.2008: Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle: Erneu-
ertes Engagement, KOM(2008)420 
23

 Mechanismen der Naturalisierung von sozialen Zuschreibungen und der Ausgrenzung durch die Grenz-
ziehung zwischen Normalität und Abweichung werden etwa in den Gender Studies (bspw. Villa 2006), 
Queer Studies (im Überblick Jagose 2001), Disability Studies (bspw. Waldschmidt/Schneider 2007) und 
Postcolonial Studies (im Überblick Kerner 2012) untersucht. 

http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Gleichstellungspolitik/chancengleichheit/index.html
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/Gleichstellungspolitik/chancengleichheit/index.html
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gilt jedoch nicht für alle sozialen Differenzkategorien, die im Equality Mainstreaming Berück-

sichtigung finden sollen, in gleichem Maße. Angesichts der in Deutschland deutlich abgeschla-

genen Bildungserfolge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (DJI 2012) ist hier die Förde-

rung der allgemeinen und der Berufsbildung eine zentrale Zielsetzung. In Bezug auf Benach-

teiligungen aufgrund der sexuellen Orientierung sind demgegenüber jedoch nicht mangelnde 

Bildungserfolge das Hauptproblem, sondern Homophobie und Geringschätzung (NMFAS 2001, 

Frohn 2007) sowie Benachteiligungen bei der Familiengründung und damit verbundenen wohl-

fahrtsstaatlichen Leistungen. Auch in Bezug auf Geschlecht werden Ungleichheiten nicht 

(mehr) vorrangig durch mangelnde Bildungschancen und -erfolge perpetuiert. Interventionsan-

sätze müssen hier vielmehr an der Segregation des Arbeitsmarktes sowie der geschlechtsbezo-

genen Arbeitsteilung, durch die Frauen nach wie vor die Hauptverantwortung für Kinderbe-

treuung und Pflege zugewiesen wird, ansetzen und die damit verbundenen Ungleichheiten am 

Arbeitsmarkt abbauen, da Frauen auch mit guter Qualifikation zu einem hohen Anteil in prekä-

rer Beschäftigung zu finden sind (BMFSFJ 2011). 

Da die verschiedenen sozialen Kategorien in Bezug auf die Mechanismen der Ausgrenzung und 

die Strukturen der Ungleichheit nicht gleich sind, müssen sie in einer integrierten Mainstrea-

ming-Strategie zunächst differenziert in den Blick genommen werden hinsichtlich der jeweili-

gen Problemlagen und der deshalb adäquaten Zielsetzungen und Interventionsansätze. Die 

unterschiedlichen Ungleichheitslagen können spezifische Handlungsansätze erfordern, eine 

differenzierte Analyse kann aber auch Möglichkeiten aufzeigen, mit bestimmten Reformen 

Gleichstellung auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu fördern. So verbessern beispielsweise früh-

kindliche Betreuungseinrichtungen und flächendeckende Ganztagsschulen nicht nur die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie als eine Voraussetzung für mehr Gleichstellung von Frauen und 

Männern im Erwerbsleben, sondern sie erhöhen auch die Bildungschancen von Kindern mit 

nicht-deutscher Muttersprache oder aus bildungsferneren Schichten24. Grundlage für eine inte-

grierte Strategie müssen in jedem Fall eine differenzierte Analyse der Ungleichheitslagen und 

daraus abgeleitet spezifische Zielsetzungen sein. 

2.4 WECHSELWIRKUNGEN UND ÜBERKREUZUNGEN 

Die verschiedenen sozialen Differenzkategorien sind in Bezug auf Benachteiligungsmechanis-

men und Ungleichheitsstrukturen zu unterscheiden, sie wirken jedoch nicht unabhängig vonei-

nander, sondern stehen in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, in dem sie sich 

überkreuzen. So stellen Frauen keine homogene Gruppe dar, und nicht alle Frauen sind im sel-

ben Ausmaß und auf gleiche Art und Weise von geschlechtsbezogenen Benachteiligungen be-

troffen. Genauso unterscheidet sich die Situation etwa von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund oder von Menschen mit Behinderung nach Geschlecht meist erheblich. In der 

Antidiskriminierungspolitik spricht man von Mehrfachdiskriminierung oder multidimensionaler 

Diskriminierung, wenn durch mehrere Diskriminierungsgründe mehrfache, sich verstärkende 

oder erst durch das Zusammenwirken entstehende Diskriminierung vorliegt.25 

Die Wechselwirkungen und Überschneidungen verschiedener sozialer Differenz- und Ungleich-

heitskategorien werden insbesondere von Forschungsperspektiven der Intersektionalität in den 

                                                                            
24

 beispielsweise Fritschi/Oesch (2008), Kratzmann/Schneider (2008), Bertelsmann Stiftung (2013) 
25 

siehe Makkonen (2002), Baer u. a. (2010), Europäische Kommission (2007c) 
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Blick genommen.26 Das Paradigma oder Forschungsprogramm der Intersektionalität geht da-

von aus, dass soziale Differenzkategorien nicht isoliert voneinander analysiert und verstanden 

werden können, sondern insbesondere in ihren Wechselwirkungen und Überkreuzungen unter-

sucht werden müssen. Intersektionale Perspektiven schärfen den Blick dafür, dass in einem inte-

grierten Ansatz der Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheit unterschiedliche Diffe-

renzkategorien nicht einfach additiv und unverbunden nebeneinander gestellt werden können, 

sondern in ihren Wechselwirkungen berücksichtigt werden müssen. Sie können sich auf unter-

schiedliche Art und Weise überkreuzen (Kerner 2009) und dabei jeweils spezifische Ungleich-

heitslagen schaffen. Zum Beispiel verstärken sich benachteiligende Effekte von Geschlecht und 

Behinderung auf dem Arbeitsmarkt und kumulieren dabei im Lebensverlauf. Frauen mit Behin-

derung haben etwa eine deutlich niedrigere Erwerbsbeteiligung, sowohl im Vergleich zu Frau-

en ohne Behinderung als auch im Vergleich zu Männern mit Behinderung, und auch die ge-

schlechtsbezogenen Einkommensnachteile fallen für Frauen mit Behinderung noch um einiges 

gravierender aus (BMFSFJ 2005, Libuda-Köster/Sellach 2009). 

Verschiedene soziale Differenzkategorien können sich aber auch überlagern. So sind die Be-

nachteiligungen im Bildungssystem, die mit dem Merkmal Ethnizität bzw. Migrationshinter-

grund27 verbunden werden, neben dem Faktor der Sprachkompetenz in erster Linie auf den so-

zioökonomischen Status der Herkunftsfamilie (also Bildung und Einkommen der Eltern) zurück-

zuführen und nicht auf den familiären Migrationshintergrund an sich (DJI 2012). Die sozio-

ökonomische Lage von Migrant/inn/en in Deutschland hängt wiederum wesentlich mit der 

spezifischen Einwanderungspolitik Westdeutschlands zusammen, die vorrangig auf die Anwer-

bung von niedrigqualifizierten „Gastarbeitern“ für gering entlohnte Arbeitsplätze ohne Qualifi-

kationsanforderungen ausgerichtet war. Die Bildungsbenachteiligungen von Kindern und Ju-

gendlichen mit (einem bestimmten) Migrationshintergrund sind eine Folge dieser historischen 

Einwanderungspolitik. (Hormel 2013) Zusammen mit einem hochselektiven Bildungssystem, in 

dem – wie etwa die international vergleichenden Studien IGLU und PISA gezeigt haben – die 

soziale Herkunft einen wesentlichen Einfluss auf die Bildungschancen hat und sich soziale Un-

gleichheit damit quasi vererbt, hat das zu einer sogenannten „ethnischen Schichtung“ (Treibel 

zitiert nach Hormel 2013, 223) geführt. 

Dieses Beispiel weist auch auf eine weitere wichtige Frage im Zusammenhang mit einer inte-

grierten Gleichstellungsstrategie und zwar die Frage nach den relevanten sozialen Kategorien, 

die berücksichtigt werden sollen. In den Ansätzen eines integrierten Equality Mainstreamings 

wurden die zu berücksichtigenden Kategorien aus der EU-Antidiskriminierungspolitik über-

nommen. Die Kategorie sozioökonomischer Status bzw. soziale Schicht beispielsweise findet 

hier keine Berücksichtigung. Diese Kategorie einzubeziehen ist jedoch in einer Mainstreaming-

Strategie, die strukturelle Ungleichheitslagen bekämpft und auf substantielle Chancengleich-

heit zielt, unerlässlich. Zum einen handelt es sich um eine zentrale Kategorie sozialer Ungleich-

heit, die Bildungs- und Einkommenschancen wesentlich bestimmt. Zum anderen sind Ungleich-

heitslagen aufgrund von Differenzkategorien wie Geschlecht oder Ethnizität wesentlich durch 

den sozioökonomischen Status beeinflusst und strukturiert. Die Frage, welche sozialen Katego-

rien für die Erfassung sozialer Differenzierungen und gesellschaftlicher Ungleichheiten relevant 

                                                                            
26

 beispielsweise Cho u. a. (2013), Klinger/Knapp (2005; 2008), Klinger u. a. (2007), Winker/Degele (2009), 
McCall (2005), Walgenbach u. a. (2007); siehe auch das Online-Portal http://portal-intersektionalitaet.de  
27

 Die Kategorie Ethnizität bezeichnet in Deutschland keine Binnendifferenzierung wie in klassischen Ein-
wanderungsländern wie bspw. den USA, sondern wird meist mit Migrationshintergrund verbunden. In 
seiner Thematisierung wird das Merkmal Migrationshintergrund umgekehrt häufig ethnisiert, das heißt 
vor allem auf bestimmte ethnische Gruppen von Migrant/inn/en bezogen. 

http://portal-intersektionalitaet.de/
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und zu berücksichtigen sind, wird in intersektionalen Ansätzen kontrovers diskutiert. Klasse bzw. 

soziale Schicht steht häufig gemeinsam mit Geschlecht und Ethnizität als klassische Trias der 

Intersektionalität im Vordergrund (bspw. Klinger u. a. 2007) und sollte auch in integrierten 

Mainstreaming-Strategien auf jeden Fall entsprechend berücksichtigt werden. Viele Ansätze 

gehen aber auch von deutlich mehr Differenz- und Ungleichheitskategorien aus28. 

In der Praxis bilden gesetzliche und politische Vorgaben einen ersten und wesentlichen Rahmen 

bei der Frage, welche sozialen Differenzkategorien in einer integrierten Gleichstellungs-

strategie berücksichtigt werden sollen. Auf EU-Ebene sind das die Antidiskriminierungsricht-

linien, die sechs Diskriminierungsgründe berücksichtigen und die wiederum den Rahmen für die 

nationale Gleichbehandlungsgesetzgebung bilden. Dennoch erscheint es sinnvoll, innerhalb 

und über diesen vorgegebenen Rahmen hinaus für die jeweiligen Interventionsfelder konkret zu 

analysieren, was die jeweils ungleichheitswirksamen Kategorien sind (Baer u. a. 2010, Rom-

melspacher 2009). Auf Basis einer theoriegeleiteten und empirisch fundierten Begründung 

können so Schwerpunkte gesetzt werden, um die mit einer integrierten – intersektionalen – 

Strategie verbundene Komplexität in der Umsetzung bearbeitbar zu machen. 

2.5 ZWISCHENFAZIT 

Sowohl die Notwendigkeit, die verschiedenen Ungleichheitslagen differenziert zu adressieren, 

als auch die Anforderung, dabei die Wechselwirkungen verschiedener Benachteiligungs-

mechanismen zu berücksichtigen, machen integrierte Strategien wie Equality Mainstreaming 

komplex und anspruchsvoll. Um dabei nicht einem defizitorientierten „Gruppismus“ (Baer u. a. 

2010) zu verfallen, der soziale Zuschreibungen zementiert und Unterschiede innerhalb von sozi-

alen Gruppen übersieht, bedarf es eines theoriegeleiteten Verständnisses von sozialen Diffe-

renzkategorien sowohl als sozial konstruiert als auch als strukturwirksam. 

Das bedeutet einerseits, dass Differenzkategorien wie Geschlecht, Ethnizität oder Behinderung 

nicht als „natürliche“ Identitätsmerkmale und als persönlichkeitsbestimmend betrachtet wer-

den, sondern als soziale Zuschreibungen, die auf einer Logik der Abgrenzung beruhen, bei-

spielsweise als anders, fremd oder als nicht leistungsfähig. Auf der Grundlage eines solchen Ver-

ständnisses soll vermieden werden, dass Interventionsansätze solche Zuschreibungen zemen-

tieren. Sie sollen vielmehr Stereotype aufbrechen und die „Normalität“ selbst kritisch hinter-

fragen, zum Beispiel die Vorstellung von „Leistungsfähigkeit“ oder die Kriterien von „Dazuge-

hörigkeit“. 

Andererseits bedeutet es, den Blick nicht auf personenbezogene „Defizite“ zu reduzieren, son-

dern ein Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse zugrunde zu legen, in denen sich be-

stimmte Merkmale als Nachteile erweisen.29 Es erfordert die Wahrnehmung von Ungleichheits-

lagen nach verschiedenen Differenzkategorien nicht als personen- oder gruppenbezogenes, 

sondern als strukturelles Problem. Auf dieser Grundlage führt beispielsweise die Frage der Bil-

dungs(miss)erfolge bestimmter Gruppen über das individuelle oder vermeintlich gruppenspezi-

fische Bildungsverhalten hinaus zu der Frage, wie das Bildungssystem an sich organisiert ist, 

welche Gruppen hauptsächlich davon profitieren können und welche warum nicht. 

                                                                            
28

 Lutz und Wenning gehen beispielsweise von (mindestens) 13 Differenzlinien aus: Geschlecht, Sexualität, 
„Rasse“/Hautfarbe, Ethnizität, Nation/Staat, Klasse, Kultur, Gesundheit, Alter, Sesshaftigkeit/Herkunft, 
Besitz, Nord-Süd/Ost-West, Gesellschaftlicher Entwicklungsstand (2001, S. 20). 
29

 Zum Unterschied von Individual- und Strukturansätzen in der Praxis siehe beispielsweise Kösters (2013). 
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Konkrete Anwendungsbeispiele einer explizit intersektionalen Perspektive in der Praxis oder auf 

die Praxis30 sind bislang kaum zu finden, und auch konzeptionell ist die Verbindung einer Main-

streaming-Strategie mit einer dezidierten Perspektive der Intersektionalität31 bisher selten. Für 

eine fundierte Equality Mainstreaming-Strategie wird eine intersektionale Perspektive jedoch 

unerlässlich sein. Insgesamt ist die Ausweitung von Gender auf Equality Mainstreaming keine 

einfache Aufgabe, sondern erfordert konzeptionelle Entwicklungsarbeiten und insbesondere 

vielfältige fachliche Kompetenzen. Für eine theoriegeleitete und empirisch fundierte Konzep-

tionierung und Umsetzung bedarf es einer Zusammenführung von Erkenntnissen aus verschie-

denen Wissensfeldern und Forschungsbereichen wie beispielsweise der Geschlechterforschung, 

der Migrationsforschung und den Disability Studies. 

3 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DEN ESF 

Im Verordnungsentwurf zur neuen ESF-Förderperiode 2014-202032 sind die Förderung der 

Geschlechtergleichstellung (Artikel 7) auf der einen sowie Nichtdiskriminierung und Chancen-

gleichheit (Artikel 8) auf der anderen Seite als eigene Vorgaben verankert. Dies unterstreicht 

zunächst einmal den Stellenwert, den die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-

nern im Rahmen einer Doppelstrategie für die Umsetzung des ESF weiterhin hat. Es weist aber 

auch auf die Anforderung, in der neuen Programmperiode mehr Gewicht als bisher auch auf die 

Bekämpfung von Benachteiligungen aufgrund von ethnischer Herkunft und rassistischen Zu-

schreibungen, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung 

zu legen. 

In Bezug auf die Umsetzung dieser beiden Querschnittsaufgaben gibt es zahlreiche offene Fra-

gen und Anforderungen, die im Folgenden zur Diskussion gestellt werden. 

Integrierte oder parallele Umsetzung der Querschnittsaufgaben? 

Für die Implementierung dieser beiden Vorgaben im ESF wird zunächst zu klären sein, ob sie 

durch zwei eigene oder eine integrierte Strategie umgesetzt werden sollen. Für beide Varianten 

gibt es gewichtige Argumente, die es sorgfältig abzuwägen gilt. 

Eine integrierte Strategie stellt aufgrund der damit verbundenen Komplexität große Anforde-

rungen an die Umsetzung. Durch die Integration in eine gemeinsame Strategie könnten zudem 

in Summe die einzelnen Kategorien an Bedeutung verlieren. Insbesondere in Bezug auf die Ka-

tegorie Geschlecht ist die Befürchtung nicht unberechtigt, dass eine integrierte Strategie hinter 

bisher Erreichtes zurückfallen könnte. Dies wäre vor allem dann der Fall, wenn eine solche Neu-

ausrichtung nicht dezidiert mit dem Ziel der Gleichstellung, sondern in erster Linie unter der 

Prämisse von Nichtdiskriminierung bzw. Gleichbehandlung im Sinne einer Gewährleistung glei-

cher Zugangschancen zu Programmen und Projekten erfolgen würde (siehe Kapitel 2.2). 

Andererseits lässt sich für eine integrierte Strategie anführen, dass Diskriminierungen und Be-

nachteiligungen nicht getrennt nach verschiedenen sozialen Kategorien auftreten, sondern 

zusammenwirken und durch verschiedene Überkreuzungen jeweils spezifische Problemlagen 
                                                                            
30 Beispiele finden sich u. a. in Smykalla / Vinz (2013) und auf dem Online-Portal Intersektionalität 
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/portraet-praxisprojekte/walk-of-fame/  
31 

beispielsweise Dhamoon (2011), Scambor/Busche (2009), Urbanek (2009) 
32 

Verhandlungsstand Juni 2013 

http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/portraet-praxisprojekte/walk-of-fame/
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bestehen (siehe Kapitel 2.4). Bei getrennten Strategien besteht die Gefahr, dass die notwendi-

gen intersektionalen Differenzierungen zu wenig Berücksichtigung finden. Auch pragmatische 

Gründe können für eine integrierte Strategie sprechen. So gab es bisher schon Vorbehalte ge-

gen die Umsetzung von Gender Mainstreaming als vermeintlich zusätzliche und belastende 

„Sonderaufgabe“. Solche Vorbehalte könnten sich durch eine weitere hinzukommende und 

damit unverbundene Strategie verstärken. Die Implementierung von Gender Mainstreaming im 

ESF hat selbst noch einen längeren Weg vor sich bis zu einer zufriedenstellenden Umsetzung. 

Aus pragmatischer Sicht könnte es deshalb sinnvoll sein, die Anstrengungen zu bündeln und 

dabei den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen und auszubauen. 

Ein möglicher Ansatz in diesem Sinne wäre es, in der Umsetzung von Gender Mainstreaming die 

Kategorie Geschlecht systematisch differenziert nach den weiteren zu berücksichtigenden Ka-

tegorien zu bearbeiten und gleichzeitig in allen spezifischen Maßnahmen zur Bekämpfung ver-

schiedener Ungleichheitslagen konsequent Gender Mainstreaming umzusetzen. Dies käme 

einer integrierten Mainstreaming-Strategie mit einem pragmatischen intersektionalen Ansatz 

gleich, in dem Geschlecht als transversale („kreuzende“) Kategorie (Pimminger 2001) den Aus-

gangspunkt bildet. Das bedeutet, dass bei Analyse und Zieloperationalisierung die Kategorie 

Geschlecht jeweils nach den weiteren zu berücksichtigenden Diskriminierungsgründen diffe-

renziert wird oder umgekehrt, wodurch sich die Zahl der möglichen Überkreuzungen auf ein 

bearbeitbares Maß eingrenzen lässt. Eine solche Ausweitung bzw. Differenzierung von Gender 

Mainstreaming würde weniger methodische Neuentwicklungen als umfangreiche fachliche 

Grundlagen erfordern. Als Ausgangspunkt wäre eine genauere Klärung der zu berücksichtigen-

den Kategorien und eine differenzierte Problemanalyse notwendig sowie – auf dieser Grundla-

ge – eine konkrete Zielklärung. 

Gleichstellung und/oder Gleichbehandlung? 

Gender Mainstreaming und Antidiskriminierung haben, wie in Kapitel 1 erläutert wurde, unter-

schiedliche Zielsetzungen und fokussieren auf unterschiedliche Ebenen. Durch Gender 

Mainstreaming wird der Blick insbesondere auf die strukturelle Ebene und das Ziel der Gleich-

stellung ausgerichtet, während mit Antidiskriminierung im engeren Sinne auf der individuellen 

Ebene angesetzt wird und die Gleichbehandlung das Ziel ist. Wie jedoch dargelegt wurde, geht 

die Rahmenstrategie „Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit“ der Europäischen Kom-

mission33 über die Forderung der individuellen Gleichbehandlung hinaus und zielt auch auf die 

Förderung der strukturellen Gleichstellung. Auch in der neuen ESF-Verordnung (nach Verhand-

lungsstand Juni 2013) geht Artikel 8 in Bezug auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

über Gleichbehandlung hinaus und zielt dem Sinn nach auf die Förderung der Gleichstellung. Im 

aktuellen Wortlaut des Artikels 834 wird hierbei eine Doppelstrategie gefordert, die sowohl ei-

nen Mainstreaming-Ansatz zur Förderung der Chancengleichheit durch Bekämpfung von Dis-

kriminierung35 umfasst als auch spezifische Maßnahmen, die auf die Gleichstellung in Beschäfti-

                                                                            
33 

Mitteilung der Kommission vom 1.6.2005: Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle – eine 
Rahmenstrategie, KOM(2005)224 sowie Mitteilung der Kommission vom 2.7.2008: Nichtdiskriminierung 
und Chancengleichheit für alle: Erneuertes Engagement, KOM(2008)420 
34 

Kompromiss der Trilog-Verhandlungen, Stand Juni 2013, Dokumentation des Rates 17666/1/12 REV 1 
35 

”The Member States and the Commission shall promote equal opportunities for all, without discrimina-
tion based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disabiltiy, age or sexual orientation through 
mainstreaming the principle of non-discrimination.“ (S. 69) 
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gung, Bildung und Weiterbildung zielen36. Daraus lässt sich die Anforderung ableiten, nicht nur 

Gender Mainstreaming, sondern ebenso die Querschnittsaufgabe Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung über das Ziel der Gleichbehandlung hinaus auch auf die Förderung der 

Gleichstellung zu fokussieren (siehe Kapitel 2.2). Unabhängig davon, ob die Umsetzung von 

Gender Mainstreaming sowie von der Querschnittsaufgabe Chancengleichheit und Nichtdis-

kriminierung durch eine integrierte oder durch parallele Strategien erfolgen soll, wird es not-

wendig sein, eine genaue Klärung und Konkretisierung der damit verbundenen Ziele in Hinblick 

auf Nichtdiskriminierung und auf Gleichstellung für den ESF vorzunehmen. 

Nichtdiskriminierung als übergreifende Anforderung des ESF ließe sich auf OP-Ebene über die 

Sicherstellung des gleichen Zugangs zu ESF-geförderten Maßnahmen hinaus, beispielsweise 

durch angepasste Akquisestrategien und Beseitigung möglicher Zugangshemmnisse, insbe-

sondere auch als aktive Bekämpfung von Stereotypisierungen und Vorurteilen konkretisieren 

und zwar sowohl in allen ESF-geförderten Projekten selbst als auch durch spezifisch darauf aus-

gerichtete Projekte zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung. 

Zur Konkretisierung des Ziels der Gleichstellung wurde von der Agentur für Gleichstellung im 

ESF die Förderung der existenzsichernden Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern als über-

greifendes Gleichstellungsziel auf OP-Ebene im Hinblick auf die Kategorie Geschlecht vorge-

schlagen (Pimminger 2012). Existenzsichernde Erwerbstätigkeit als übergreifendes Ziel der ESF-

Förderung würde in der Umsetzung bedeuten, dass alle Maßnahmen so ausgerichtet sein müs-

sen, dass sie die existenzsichernde Erwerbstätigkeit fördern. Dies wäre im Zuge der Planung von 

ESF-geförderten Einzelprogrammen sowie der Projektauswahl zu überprüfen und sicherzu-

stellen. Die Förderung existenzsichernder Erwerbstätigkeit könnte auch für die weiteren sozia-

len Kategorien, die im ESF gemäß Artikel 8 der neuen ESF-Verordnung Berücksichtigung finden 

sollen, ein adäquates übergreifendes Gleichstellungsziel sein, das in Hinsicht auf die verschie-

denen spezifischen Problemlagen, Ursachen und Einflussfaktoren weiter zu klären und für die 

verschiedenen Einzelprogramme jeweils spezifisch zu konkretisieren wäre. Berücksichtigung 

finden sollten dabei auch die jeweiligen Zielsetzungen in bestehenden Rahmenstrategien, Akti-

onsplänen oder Leitlinien auf EU- und nationaler Ebene37. 

Welche Interventionsansätze für welche sozialen Kategorien? 

Die in der Umsetzung der Europäischen Strukturfonds zu berücksichtigenden Diskriminierungs-

gründe sind in den Verordnungen analog der EU-Antidiskriminierungspolitik vorgegeben: Ge-

schlecht, rassistische Zuschreibungen oder ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 

Behinderung, Alter und sexuelle Orientierung.38 Im Rahmen dieser konkreten Vorgabe wird es 

jedoch wichtig sein, die in der ESF-Umsetzung bearbeitbaren Kategorien bzw. die jeweils mög-

lichen Interventionsebenen genau zu klären, die gewählte Umsetzungsstrategie und die Inter-

ventionsansätze differenziert darauf abzustimmen und gegebenenfalls Schwerpunkte zu set-

zen. Damit soll nicht eine Hierarchie zwischen „wichtigen“ und „weniger wichtigen“ Diskrimi-

                                                                            
36 

”Such actions shall aim to combat discrimination for all as well as to improve accessibility for persons 
with disabilities, with a view to improve their integration into employment, education and training, 
thereby enhancing their social inclusion, reducing inequalities in terms of educational attainment and 
health status and facilitating the transition from institutional to communitybased care in particular for 
those who face multiple discrimination.“ (S. 69.) 
37

 beispielsweise die Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 
(Mitteilung der Europäischen Kommission KOM(2010)636) oder der Nationale Aktionsplan Integration 
38

 Artikel 8 des ESF-Verordnungsentwurfs, Verhandlungsstand Juni 2013, Kompromiss der Trilog-Verhand-
lungen, Dokumentation des Rates 17666/1/12 REV 1 



Agentur für Gleichstellung im ESF    

19 

nierungsgründen unterstellt oder geschaffen werden. Vor dem Hintergrund, dass Mechanismen 

der Benachteiligung und Strukturen der Ungleichheit in Bezug auf die verschiedenen sozialen 

Kategorien nicht gleich sind (siehe Kapitel 2.3), wird jedoch zu klären sein, welche Differenz-

kategorien in den spezifischen Interventionsfeldern des ESF auf welchen Ebenen und mit wel-

chen Ansätzen bearbeitet werden können. 

So liegen etwa die mit der Kategorie sexuelle Orientierung verbundenen Benachteiligungen – 

neben Bereichen, die außerhalb des ESF-Interventionsfeldes liegen wie Fragen der Familien-

gründung und damit verbundenen Benachteiligungen – insbesondere auf der Ebene von Ein-

stellungen und Verhalten (Homo- und Transphobie), die wiederum die individuelle Situation in 

Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz beeinträchtigen können. Mögliche Interventions-

ansätze im Rahmen des ESF könnten in diesem Fall etwa Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 

sein sowie übergreifende Vorkehrungen zur Verhinderung von unmittelbarer Diskriminierung 

auf Projektebene. Auch die verbindliche Berücksichtigung im Rahmen der Förderung von Diver-

sity-Projekten in Unternehmen wäre ein möglicher Ansatz. 

Mit Alter als Mainstreaming-Kategorie ist auf der Ebene des Operationellen Programms die An-

forderung verbunden, durch entsprechende Steuerung sicherzustellen, dass die lebensphasen-

spezifische Lage von Jugendlichen an der Schwelle in das Berufsleben genauso wie die spezifi-

schen Schwierigkeiten von älteren Beschäftigten und Arbeitslosen in ausreichendem Maße 

bearbeitet werden. Für Einzelprogramme und Projekte jedoch kann diese Anforderung nicht 

immer für alle Altersgruppen und in jedem Fall gelten. In Maßnahmen zur Förderung der be-

trieblichen Weiterbildung beispielsweise erfordert die Mainstreaming-Kategorie Alter insbe-

sondere darauf zu achten, dass ältere Beschäftigte ausreichend gefördert werden. In Program-

men und Projekten, die speziell auf die Unterstützung in lebensphasenspezifischen Lagen, wie 

beispielsweise den Übergang von der Schule in den Beruf zielen, ist Alter wiederum keine 

Mainstreaming-, sondern die spezifische Zielgruppenkategorie. Im Zusammenhang mit Alter als 

einer Mainstreaming-Kategorie bietet es sich darüber hinaus an, die Kategorie Alter nicht nur 

durch die Sicherstellung einer ausreichenden Förderung von verschiedenen Altersgruppen zu 

berücksichtigen, sondern auch im Sinne eines lebensphasenbezogenen Ansatzes. Eine Lebens-

verlaufsperspektive, die sowohl in der Problemanalyse als auch bei der Zielformulierung den 

Blick nicht nur auf akute Problemlagen richtet, sondern im Speziellen auf ihre Auswirkungen im 

Hinblick auf einen gesamten Lebensverlauf, ermöglicht etwa in der Frage der Geschlech-

tergleichstellung ein vertieftes Verständnis von Problemlagen, Ursachen, Auswirkungen und 

notwendigen Interventionsansätzen (BMFSFJ 2011). 

Die Kategorien rassistische Zuschreibung und ethnische Herkunft werden in Deutschland häufig 

unter dem Aspekt Migrationshintergrund verhandelt, was oft mit einer Ethnisierung von eigent-

lich sozioökonomischen Problemlagen verbunden ist. Die Kategorie Religion bzw. Weltanschau-

ung wiederum wird oft mit ethnischer Herkunft und dadurch ebenfalls mit Migrationshinter-

grund verbunden.39 Vor dem Hintergrund dieses Konglomerats sind die Mechanismen und 

Ursachenzusammenhänge von Diskriminierung und Benachteiligungen aufgrund rassistischer 

Zuschreibung und ethnischer Herkunft sowie von Religion und Weltanschauung zu klären und 

differenzierte Interventionsansätze aufeinander abzustimmen. Zum einen gilt es, auf den Ab-

bau der Benachteiligungen von Migrantinnen und Migranten in Bildung, Berufsausbildung und 

Beschäftigung zu zielen, die in einem engen Zusammenhang mit ihrem sozioökonomischen 

Status stehen. Zum anderen sollten sie – nach Maßgabe der Anforderung, Diskriminierung zu 
                                                                            
39

 Zur – schwierigen – Abgrenzung sowie dem einander verstärkenden Effekt dieser Kategorien siehe 
bspw. Peucker (2010a). 
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bekämpfen – um Ansätze ergänzt werden, die unmittelbar auf die Bekämpfung von Diskriminie-

rungen durch stereotypisierende und rassistische Einstellungen und Verhaltensweisen zielen, 

die auch einen Einfluss auf Bildungs- und Beschäftigungschancen haben. So sind etwa Musli-

minnen, die ein islamisches Kopftuch tragen, in besonderem Ausmaß von Diskriminierungen 

beim Zugang zum Arbeitsmarkt betroffen (Peucker 2010b). 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Querschnittsaufgaben Gender Mainstreaming sowie 

Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit – sei es integriert oder parallel – sowohl auf der 

Ebene des Operationellen Programms als auch insbesondere auf der Ebene von ESF-geförderten 

Einzelprogrammen auf differenzierten, intersektionalen Problemanalysen in Bezug auf alle zu 

berücksichtigenden Kategorien basieren müssen. Auf Grundlage einer empirisch fundierten 

Begründung können so mögliche Interventionsansätze und Schwerpunkte im Hinblick auf ver-

schiedene konkrete Handlungsfelder identifiziert werden. 

Künftige Anforderungen der Umsetzung 

Die künftigen Anforderungen der Umsetzung der beiden Querschnittsaufgaben werden im We-

sentlichen ähnlich sein, wie sie bisher mit der Strategie Gender Mainstreaming verbunden wa-

ren. Denn unabhängig davon, ob die Entscheidung für eine integrierte oder für eine parallele 

Umsetzung fallen wird, fordert Artikel 8 der ESF-Verordnung zur Förderung der Chancengleich-

heit und Nichtdiskriminierung auch eine Mainstreaming-Strategie. 

Sowohl eine parallele als auch eine integrierte Mainstreaming-Strategie, die an Gender Main-

streaming anknüpft und die Kategorie Geschlecht systematisch nach den weiteren im ESF zu 

berücksichtigenden sozialen Kategorien differenziert, kann im Wesentlichen an bewährte Me-

thoden und Instrumente der Gender Mainstreaming-Umsetzung anknüpfen. Auch die Voraus-

setzungen und Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung werden ähnlich sein. Ein be-

stimmtes Maß an Kontinuität durch die Anknüpfung an und Weiterentwicklung von bewährten 

methodischen Konzepten kann gewährleisten, dass bisher erreichte Fortschritte genutzt und 

weiter ausgebaut werden können. 

Die eigentliche Herausforderung wird aufgrund der erforderlichen Berücksichtigung mehrerer 

sozialer Kategorien in der hohen Komplexität durch die notwendigen Differenzierungen sowie 

in der Vielfalt der hierzu nötigen Fachkenntnisse liegen. Auch die Frage der Indikatoren und Da-

tenverfügbarkeit wird in diesem Zusammenhang eine große Herausforderung darstellen (bspw. 

Europäische Kommission 2008b). Wie schon bei Gender Mainstreaming gilt jedoch auch für eine 

künftige – parallele oder integrierte – Mainstreaming-Strategie, dass die mit einer guten Umset-

zung verbundene systematische Planung und Steuerung, die notwendige differenzierte Aus-

gangsanalyse und die genaue Zielklärung einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung, Zielgrup-

penorientierung und Wirksamkeit von Programmen und Projekten insgesamt leisten. 
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